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VORWORT

Am 11. Mai 2015 vollendet Wulf-Henning Roth sein 70. Lebensjahr. Gutem
akademischen Brauch folgend wollen Autoren und Herausgeber ihn aus diesem
Anlass als herausragenden Wissenschaftler, inspirierenden Lehrer und hoch
geschätzten Kollegen mit dieser Festschrift ehren. Ermöglicht wurde sie durch
die freundliche Unterstützung und die verlegerische Betreuung des Verlags C.H.
Beck.

Wulf-Henning Roths sprühender Elan, seine jugendliche Neugier und nicht
nachlassende Begeisterungsfähigkeit für die kleinen und großen Fragen der Juris-
prudenz lassen uns zögern, ihn als Jubilar zu feiern. Wir ahnen auch, dass seine
Neigung, in diese Rolle zu schlüpfen, nicht besonders ausgeprägt ist. Doch sind
wir sicher, dass er uns stellvertretend für seine Kollegen, Schüler und Wegbegleiter
einen Rückblick auf sein Leben und Wirken gestattet, mit dem wir alle auf unter-
schiedliche Weise verbunden sind.

Kurz nach Kriegsende am 11. Mai 1945 in Rehmsdorf in der damaligen Ost-
zone geboren, übersiedelte Wulf-Henning Roth im November 1949 mit seiner
Familie nach München. Seine Schulzeit in München, die er 1965 mit dem Abitur
beendete, wurde durch ein High-School-Jahr in Ridgecrest, Kalifornien, unter-
brochen. Die dort erlebten Farben der Wüste schimmern in seinen Berichten
über die Vereinigten Staaten bisweilen noch auf. Prägend waren jedoch die Jahre
in München: Zumindest außerhalb Münchens wird der Jubilar bis heute für einen
Münchner gehalten. Auch lange nach seinem Wegzug lebten seine improvisierten
Exkurse in Vorlesungen, Seminaren und Diskussionen vom Lokalkolorit dieser
schönen Stadt, die nach dem Abitur zunächst auch sein Studienort wurde. Wie
es vielseitig interessierten jungen Menschen damals noch möglich war, legte er
sein Studium breit an, belegte Rechts- und Politikwissenschaften und gönnte sich
einen Abstecher nach Tübingen. Erst nach seiner Rückkehr wandte er sich ganz
dem Jurastudium zu, das er 1970 mit einem der beiden bundesweit besten Ergeb-
nisse seines Jahrgangs abschloss. Ein LL.M.-Studium an der Harvard Law School
und das 1975 mit herausragendem Zweiten Staatsexamen absolvierte Referenda-
riat schlossen sich an. Zugleich war Wulf-Henning Roth als Wissenschaftlicher
Assistent bzw. Mitarbeiter bei den Professoren Maunz, Zacher, Fikentscher und
Steindorff tätig. Die politisch aufgeregte Zeit dieser Lehrjahre steckte, wennschon
gemildert und gebremst durch die systemimmanente Trägheit des Fachs, auch die
Rechtswissenschaft an: Während Larenz noch an seiner neuhegelianisch über-
formten Zivilrechtsdogmatik arbeitete, wurden Wiethölters „Funk-Kolleg Recht“
und Essers „Vorverständnis und Methodenwahl“ zu Inkunabeln einer neuen, die
gesellschaftliche Bedingtheit des Rechts reflektierenden Sicht. Zur selben Zeit trat
in den USA die ökonomische Analyse des Rechts mit Calabresis „Cost of Acci-
dents“ ihren Siegeszug an. Der junge Roth, wenngleich wenig begeistert von
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VI Vorwort

einem öffentlichen Streitgespräch zwischen Larenz und Esser, in dem die beiden
Antipoden seiner Ansicht nach glanzlos auftraten, blieb von diesen weit divergie-
renden Positionen nicht unberührt, ohne sich einer von ihnen zu verschreiben.
Oberflächliche Leser seiner späteren Veröffentlichungen mögen nur die technische
Virtuosität des brillanten Juristen wahrnehmen, ihre Überzeugungskraft beziehen
diese aber nicht zuletzt aus nachhaltiger Reflexion über die Grundlagen unserer
Disziplin, die auf seine Ausbildungszeit zurückgeht.

Man kann vor diesem Hintergrund von einem Glücksfall sprechen, dass Wulf-
Henning Roth zunächst als Doktorand und dann als Habilitand und Wissenschaftli-
cher Assistent in Ernst Steindorff einen akademischen Lehrer fand, dessen intellektu-
elle Spannweite und Unabhängigkeit dem hochbegabten jungen Juristen gerecht
wurde. Als einer der großen Pioniere der jungen Europarechtswissenschaft war
Steindorff 1964 nach München gekommen. Wie kein anderer vermochte er das
Potential des europäischen Wirtschaftsrechts zu erkennen und in visionären Beiträ-
gen zu erschließen. In diesem Forschungsfeld nahm die Warenverkehrsfreiheit als
Eckstein des Gemeinsamen Marktes eine zentrale Rolle ein. Der Entschluss des
Doktoranden, das Thema „Freier Warenverkehr und staatliche Regelungsgewalt in
einem Gemeinsamen Markt“ für die EWG aus einer vergleichenden Betrachtung
der Rechtsprechung des US-Supreme Court zu entwickeln, durfte daher als ambiti-
oniert gelten. Die 1976 veröffentlichte Arbeit wurde den durch die Themenwahl
geweckten hohen Erwartungen mehr als gerecht. Bedenkt man, dass der Europä-
ische Gerichtshof gerade erst im Begriff war, in der Auslegung des Verbots von
„Maßnahmen gleicher Wirkung“ wie mengenmäßige Beschränkungen bei Import-
konstellationen über ein Diskriminierungsverbot hinauszugehen (das berühmte Das-
sonville-Urteil erging wenige Monate vor Abschluss der Arbeit), so ist es geradezu
frappierend, wie souverän Roths Untersuchung von den bis heute umstrittenen
Grundfragen des Verhältnisses zwischen Judikative und Legislative sowie bundes-
und einzelstaatlicher Ebene in einem föderalen System zu zahlreichen Details staatli-
cher Handelsschranken und ihrer Rechtfertigung vorstieß, die später auch die euro-
päische Rechtsprechung beschäftigen sollten. Dass diese nicht in jeder Hinsicht –
etwa bei der restriktiven Handhabung der Rechtfertigung nach Art. 36 EWGV –
mit den Ergebnissen der Doktorarbeit übereinstimmen würde, schmälert deren Ver-
dienste nicht, im Gegenteil: Rückblickend wünscht man sich, dass Roths Einsichten
besser beherzigt worden wären.

Den Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes gesellte sich mit der 1985
veröffentlichten Habilitationsschrift das Internationale Privatrecht als weiteres wis-
senschaftliches Lebensthema hinzu. Ihr nüchterner Titel „Internationales Versiche-
rungsvertragsrecht“ und ihr für die damaligen (nicht für die heutigen) Verhältnisse
ungewöhnlicher Umfang waren vielleicht ein Rezeptionshindernis. Doch nichts
wäre unrichtiger als die Vermutung, man habe hier eine der genretypischen Fleißar-
beiten vor sich. Vielmehr schrieb diese Studie, ohne viel Aufhebens davon zu
machen, den Allgemeinen Teil des IPR neu: Nachdem die „politische Schule“ in
Deutschland und US-amerikanische, auf den legal realism gründende Ansätze die
herkömmliche Vorstellung eines wertneutralen Kollisionsrechts erschüttert hatten,
wies Roth nach, dass das durch Savigny, Bar und Kahn geprägte IPR keineswegs
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VIIVorwort

„entpolitisiert“ oder „entstaatlicht“ war, sondern die dem Kollisionsrecht damals
wie heute gestellte Aufgabe darin besteht, sachnormzweck-gerechte Anknüpfungen
zu formulieren. Was sich dagegen im Vergleich zum 19. Jahrhundert gewandelt hat,
ist das Verständnis des Privatrechts, in dem sich Individualinteressen und Gemein-
wohlverwirklichung nunmehr untrennbar verbinden. Auf dieser Grundlage entwarf
die Arbeit ein System des deutschen internationalen Versicherungsvertragsrechts, in
dem sich die miteinander verschränkten „öffentlichen“ wie „privaten“ Belange in
einer kunstvollen, bis in die letzten Feinheiten ausgearbeiteten Interessenanalyse und
-bewertung wiederfanden. Mit seinen eigenen Arbeiten nicht weniger streng als
mit denen seiner Schüler, sieht Wulf-Henning Roth es heute als einen Mangel
seiner Habilitationsschrift an, die europäische Dimension des Themas, insbesondere
die Einwirkung der Grundfreiheiten, erst nach und nicht vor der Erarbeitung seines
kollisionsrechtlichen Systems im letzten Teil des Buchs erörtert zu haben. Nur hie-
rin möchten wir ihm nicht vollkommen beipflichten: Diese Dimension erschloss
sich erst durch die späteren, wegweisenden Beiträge des Jubilars selbst; im Kontext
ihrer Entstehungszeit gesehen war die Berücksichtigung des Europarechts in einer
international-privatrechtlichen Monographie schon als solche innovativ.

Nach der Münchner Habilitation ließ eine glanzvolle universitäre Karriere nicht
auf sich warten. Nach Lehrstuhlvertretungen in Berlin und Regensburg wurde
Roth 1984 auf eine Professur für Bürgerliches Recht in Bonn und im Jahr darauf
als Nachfolger Heinrich Hubmanns auf den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Han-
dels- und Wirtschaftsrecht, Internationales Privatrecht und Urheberrecht an der
Universität Erlangen berufen. 1989 folgte, in der Nachfolge Jochen Schröders, der
Rückruf nach Bonn auf den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Inter-
nationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, deutsches, europäisches und inter-
nationales Wirtschaftsrecht. Weitere ehrenvolle Rufe nach Würzburg, München
und Köln schlossen sich an, konnten ihn aber nicht mehr aus Bonn weglocken.
Dort fand er eine akademische Heimat, für die er sich unter anderem als Dekan,
Fachbereichssprecher, Senatsmitglied und Vorsitzender des Erweiterten Senats enga-
gierte. In der (nicht immer einfachen) Bonner Fakultät hörte man auf seine klug
abgewogenen Diskussionsbeiträge. Unter seiner maßgeblichen Beteiligung wurden
DFG-Graduiertenkollegs zum Europäischen Wirtschaftsrecht und zum Europä-
ischen Finanzraum eingeworben; bis heute mehrt er das Ansehen der Bonner Fakul-
tät als Leiter der von Marcus Lutter begründeten Deutschen Rechtsschule Warschau
und als Sprecher des Zentrums für Europäisches Wirtschaftsrecht.

Das wissenschaftliche Œuvre Wulf-Henning Roths nahm unterdessen in einer
mehr als vier Jahrzehnte umfassenden Publikationstätigkeit eine imposante Breite
und Tiefe an. Unverwechselbar ist der Stil seiner kartellrechtlichen Beiträge, die
gänzlich ohne die in diesem Bereich verbreitete Zurschaustellung ordnungspoliti-
scher Prinzipienfestigkeit auskommen und das juristische, dem positiven Recht
verpflichtete Argument auch dort für sich sprechen lassen, wo die Konsequen-
zen – etwa die Relativierung des europäischen Wettbewerbsschutzes durch auß-
erwettbewerbliche Belange, wie die Behörden allerdings in den Querschnitts-
klauseln des Primärrechts zum Ausdruck kommen – politisches Unbehagen
verursachen können. Veröffentlichungen im Urheberrecht und im gewerblichen
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Rechtsschutz, im Versicherungs- und im Gesellschaftsrecht, im Internationalen
Privat- und im Handelsrecht, daneben auch immer wieder scharfsinnige Inter-
ventionen zu Fragen des Bürgerlichen Rechts – dies alles selbstverständlich stets
im europäischen und internationalen Kontext gesehen – zeigen die enorme
Weite seines Interessenspektrums. Der Jubilar selbst bedauerte einmal, sich auf
keinem dieser Gebiete den Ruf des „führenden Experten“ erarbeitet zu haben,
der sich durch die umfassende Begleitung der praxisrelevanten Fragen eines
Rechtsgebiets, notfalls auch um den Preis ständiger Wiederholung längst bekann-
ter Positionen auszeichnet. Sein Talent wäre jedoch verschwendet, hätte er sich
nicht auf Themen und Fragen konzentriert, die es erlauben, Querverbindungen
und Hintergründe der allzu oft isoliert betrachteten Materien des Privat- und
Wirtschaftsrechts auszuleuchten, wie sie nur ein Wissenschaftler seines Rangs zu
entdecken vermag. Dass er dabei manchmal Widerstand erntete, weil er seiner
Zeit voraus war, und auch Unverständnis, weil er seinem Publikum komplexe
Antworten nicht erspart, ist ein notwendiger Tribut an seine intellektuelle
Schärfe und wissenschaftliche Redlichkeit. So erinnert sich Roth noch heute
ungläubig-ablehnender Kommentare zu seiner bahnbrechenden Analyse des Ein-
flusses des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Internationale Privatrecht
in der Zweiten Ernst-Rabel-Vorlesung 1990. Erst die spätere Flut von Folgebei-
trägen zeigt die Fruchtbarkeit des Feldes, das er damit erschloss.

Die schnörkellose Sachlichkeit der Roth’schen Publikationen lässt nicht ohne
weiteres erkennen, welch leidenschaftlicher und mitreißender Redner ihr Autor
ist. Als akademischer Lehrer weiß er seine Zuhörer mit seiner Begeisterung ebenso
anzustecken wie als Referent und Disputant auf wissenschaftlichen Tagungen.
Mancher Gedankengang, der in schriftlicher Fassung fußnotenschwer und ohne
jede Konzession an Unterhaltungsbedürfnisse des Publikums daherkommt, wird
so zu einem geistigen Abenteuer, bei dem man sich ihm gerne anvertraut. Es
verwundert deshalb nicht, dass Wulf-Henning Roth trotz des ihm vorauseilenden
Rufs eines anspruchsvollen Lehrers und unnachgiebigen Verteidigers hoher wis-
senschaftlicher Standards eine große Schar von Doktoranden um sich versammelte
und bisher einen Habilitanden zum Erfolg führte. Die Unbestechlichkeit seines
Urteils war und ist auch in zahlreichen außeruniversitären Funktionen gefragt:
Seit 2008 ist der Jubilar Mitglied des Fachkollegiums „Rechtswissenschaften“ der
DFG, seit 2005 Mitglied des Förderausschusses des Arbeitskreises für Recht und
Wirtschaft, seit 1992 Mitglied im Deutschen Rat für Internationales Privatrecht.
Von 2003 bis 2009 gehörte er dem Vorstand der Zivilrechtslehrervereinigung an.
Tätigkeiten als Mitglied diverser Auswahlgremien der Alexander-von-Humboldt-
Stiftung und des DAAD, als Vertrauensdozent in der „Stiftung der deutschen
Wirtschaft“ und als Leiter des Kartellrechtlichen Gesprächskreises an der Universi-
tät Bonn kommen hinzu. Sein internationales Ansehen belegen Gastprofessuren
an der Chicago Law School und am University College London, vor allem aber
auch seine seit 1991 bestehende Mitgliedschaft im Editorial Board der Common
Market Law Review.

Ungeachtet seiner Meriten ist Wulf-Henning Roth ein gänzlich unprätentiöser
Kollege, Lehrer und Gesprächspartner geblieben. Verlässt das Gespräch mit ihm
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die fachliche Ebene, wird seine Leidenschaft für Kunst, Kultur und Kulinarisches,
vor allem aber für klassische Musik und ganz besonders für die Oper schnell
offenbar: Große Inszenierungen lassen ihn ins Schwärmen geraten; dass er gern
von Einzelheiten selbst weit zurückliegender Aufführungen berichtet, ist eine ver-
zeihliche Schwäche, die seine Studenten und Doktoranden allerdings gelegentlich
ausnutzten, um sich ausgedehntere Pausen in seinen oft bis in die Nacht reichen-
den Seminaren zu verschaffen. Seine Emeritierung hat ihm und seiner Frau Dr.
Wera Ahn-Roth die Gelegenheit verschafft, diese Interessen auch auf Reisen
intensiver zu pflegen. Wir sind indes sicher, dass den Jubilar auch mit der Vollen-
dung des 70. Lebensjahres die schöpferische Unruhe nicht verlässt. Deshalb ver-
binden wir mit unserem Rückblick und unseren herzlichen Glückwünschen zum
Geburtstag die unbedingte Zuversicht, Wulf-Henning Roth nach dem Ausklingen
der Feierlichkeiten auch künftig noch lange als gedankenreichen Wissenschaftler,
fairen Kollegen und freundschaftlichen Ratgeber zu erleben.

Thomas Ackermann

Johannes Köndgen
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